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Rückrufanordnung Audi A8 (#154658)

Sehr███████ █████

nachPrüfungIhresAntragsvom19.12.2018wurdefolgendeEntscheidunggetroffen:

DemAntrag auf Übermittlungeiner Kopie derAnordnung nachträglicher Nebenbestim-
mungenzur EG-Typgenehmigung in Form des Bescheides zum Fahrzeug A8, 4,2l, Euro 6
durch das Kraftfahrt-Bundesamt(KBA) wird in Form einer teilgeschwärztenAbschrift teil-
weise stattgegeben.

A. Sachverhalt:
Am 02.07.2019ging beim KBA IhrAntrag ein. Vom Antragsbegehr umfasst wurde der vom KBA
an die Audi AG versendete Bescheid zur nachträglichen Nebenbestimmungzu dem Fahrzeug
Audi A8 4,2 I Euro 6.

MitSchreibenvom18.09.2019wurdedieBeteiligte55 5,6 IFG i.V. m.s 8 lnformationsfreiheits-
gesetz(IFG) angehörtundzurStellungnahmeaufgefordert,ob durchÜbermittlungdiesesDoku-
mentes ihre Belange berührtsind bzw. Anhaltspunkte vorliegen,wonach ein schutzwürdiges Inte-
resse am Ausschluss der vollständigenoder teilweisen lnformationsweitergabe besteht.

Nach Erhalt der Stellungnahmenwurde diese geprüft'und es ergeht folgende Entscheidung.

.___._g__gWUrdIun"r
Die Antragsvoraussetzungen des 5 1Abs. 1 IFG sind vorliegend grundsätzlich erfüllt.Bei den be-
gehrtenInformationenhandeltes sichumamtlicheInformationennach5 2 Nr. 1 IFG. Hiernachist
eineamtlicheInformationjededemamtlichenZweckdienendeAufzeichnung,unabhängigvon
derArt ihrerSpeicherung.EntwürfeundNotizen,dienichtBestanteileinesVorgangswerden
sollen,gehörennichtdazu.DeramtlicheZweckdes KBA istdie SicherstellungderVerkehrssi-
cherheitfürKraftfahrzeugeundihreNutzer.BeidemBescheidhandeltes sichumdieAnordnung
nachträglicherNebenbestimmungen,damitdie Vorschriftsma'ßigkeitdererteiltenEG—Typgeneh-
migungwiederhergestelltwird.MithinumfasstderBescheidDatenüberamtlicheInformationen.
Zudemwurde IhrAntragnachdemIFG gestellt.DiePrüfungdesAntragsbegehrserfolgtdaher
nachdemIFG. MithinbestehteinAnspruchaufZugangzu amtlichenInformationeninFormder
beantragtenUnterlagengemäß5 1Abs. 1IFG.

Dienstsitz: Telefon: Telefax: E—Maii': Internet: Konto:
Fördestraße 16 0461███ 0461██████ oder███ ████████ www.kba.de Deutsche Bundesbank, Filia’leHamburg
24944 Flensburg lBAN: 0618 200000000020001066

BIC: MARKDGF 1200



“70
Das vomAntrag umfasste Dokument enthältKlarnsmen und personalisierteE-Meil—Adressen,
mrt‘hinpersonenbezogene Daten i. S. d. 5 3 Abs. 1Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). IhrAntrag
lässt sich insoweit auslegen, dass personenbezogene oder beziehbare Daten nichtbegehrtwer-
den, wodurch eine Herausgabe der Dokumente unter Schwärzung entsprechender Stellendem
Antragsbegehren entspn’cht.Die Klarnamen und personalisierten E-Mail-Adressen sowie Durch-
wahlen wurden daher geschwärzt.
Ferner liegtder Ablehnungsgrund nach 5 6 IFG vor. Nach diesem Ablehnungsgrundist der ZU<
gang zu amtlichen Informationenabzulehnen, soweitdurch das Bekanntwerden Betriebs. und
Geschäftsgeheimnisse zugänglich gemacht würden, es sei denn, die Betroffenen haben zuge-
stimmt.
Als Beurteilungsmaßstab für das Vorliegen von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen wird die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zugrunde gelegt. Hiernach sind Betn'ebs-und
Geschäftsgeheimnisse alle auf ein Unternehmen bezogene Tatsachen, Umstände und Vorgänge,
die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an de.
ren Nichtverbreitungder Rechtsträger ein berechtigtes Interesse hat (vgl. BVerfG, Beschluss v.
14. März 2006—1 BvR 2111/03).
Bei vereinzelten Begnff‘en,bei denen eine etwaige Ru"ckschlussmöglichkeitbzw. Wettbewerbsre-
levanz nichtvollumfänglichausgeschlossen werden kann, findet eine Schwärzung dieser Begnff'—
lichkeitenstatt. Der Inhalt des Bescheides wird durch Schwärzung der Begnff'ejedoch nichtver-
ändert.Der Regelungsgehalt sowie Erklärungscharakter bleibt weiter verständlich und erkennbar.
Infolge der rechtsgestaltendenWirkung dieses Venivaltungsaktesgegenüber dem betroffenen Drit-
ten, vorliegendder Audi AG, ist dieser auch samt vollständigerAnlage diesem bekanntzugeben.
Der vollständigeInformationszugangIhrerseits erfolgt daher erst, wenn die Entscheidung dem
betroffenenDrittengegenüber bestandskräftig ist. Bestandskräftig wird die Entscheidung. wenn
sie nichtmehr mitRechtsbehelfen angefochtenwerden kann, d. h., wenn ein Widerspruchs- bzw.
Klageverfahrenerfolgloswar, die entsprechende Widerspruchsfrist verstrichen ist oder wenn ein
Rechtsmitt'elverzichterklärtwurde.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt—Bundesamt,Fördestraße 16,24944 Flensburg,
schnft'lichoder zur Niederschrift einzulegen.
Die Zustellunggilt zu dem Zeitpunktals wirksam erfolgt,wenn der Bescheid und die damrt‘zum
lnformationszugangvorgesehenen Informationenzugestellt sind.

Mrt’freundlichen Grüßen

imAuftrag

██
██ ██████

Wim M „0154658)!10072020AI


